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§ 12 EntschVRi
 EntschVRi - Abfassung von gerichtlichen Entscheidungen bei Verhinderung des Richters

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.11.2022

Die Parteien können die in der Ausfertigung beurkundete Feststellung des Urteilsspruches mit Beschwerde anfechten,

die binnen drei Tagen nach der Zustellung des Urteiles anzubringen ist.

Der Gerichtshof erster Instanz kann Erhebungen vornehmen oder vornehmen lassen. Kommt der Gerichtshof zur

Überzeugung, daß sich nicht feststellen läßt, ob der Angeklagte freigesprochen oder zu welcher Strafe er verurteilt

wurde, so hat der Gerichtshof auszusprechen, daß das verkündete Urteil als nicht gefällt anzusehen ist.

In Kraft seit 19.12.1915 bis 31.12.9999
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